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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 
 
wir wünschen Ihnen ein gesundes, 
von Zufriedenheit und Erfolg ge-
prägtes neues Jahr. Die Immobilien-
branche hat sich im letzten Jahr er-
neut als stabiler Wirtschaftszweig 
gezeigt, der flexibel und auch erfolg-
reich auf die neuen Herausforderun-
gen der Pandemie reagieren konnte.  
 
Einzig die Erfüllung der Fortbil-
dungsverpflichtung ist für Anwälte 
und Immobilienverwalter gleicher-
maßen unbeliebt, wenn sie pande-
miebedingt online durchgeführt 
werden muss. Aus noch ungeklärter 
Ursache senden Online-Seminare 

ein Signal an die Zirbeldrüse, die 
dadurch das Schlafhormon Melato-
nin auszuschüttet. Auch der Einsatz 
koffeinhaltiger Antagonisten 
brachte bisher keine nennenswer-
ten Erfolge. Eine Lösung des Prob-
lems ist nicht in Sicht. Die Verwalter-
akademie wird daher weiterhin ver-
suchen, möglichst viel Präsenz-Se-
minare durchzuführen. Das erste Se-
mester 2022 wird daher erst im Mai 
(1.5. bis 30.9.2022) beginnen, um 
den Erfahrungen aus dem letzten 
Jahr gerecht zu werden. Im Spät-
sommer wird dann entschieden, ob 
es ein Schlussquartal gibt (1.10.-

31.12.) oder die Seminartätigkeit er-
neut in Winterschlaf geht. Die Ter-
mine für die Zeit ab 1.5. sind bereits 
online und können in dieser Aus-
gabe (unten) eingesehen werden. 
 
Wenn man den zurückhaltenden 
Prognosen glauben darf, wird der 
Spuk in diesem Jahr ein Ende finden. 
In diesem Sinne wollen wir mit 
Ihnen hoffnungsfroh ins neue Jahr 
blicken und wünschen Ihnen neben 
guter Gesundheit wie immer auch 
eine interessante Lektüre. 
 

 
 
 
 
 
 

Kurze Meldungen  
 

 

 
Ladung zur „Vertreterversamm-
lung“ schafft nichtige Beschlüsse 
Die Verwalterin hatte pandemiebe-
dingt zu einer „Ein-Mann-Versamm-
lung“ geladen. Die Eigentümer soll-
ten nur eine Vollmacht mit Stimm-
rechtsweisungen zur Versammlung 
übermitteln. Ein Eigentümer focht 
an und obsiegte vor dem AG Mün-
chen. Das Gericht erklärte im Urteil 
vom 19.11.2020 alle gefassten Be-
schlüsse für nichtig. Der Kernbereich 
der Rechte der Wohnungseigentü-
mer auf physische Teilnahme an der 
Versammlung sei rechtswidrig be-
schnitten worden, 483 C 8456/20, 
ZMR 2021, 159. 
 
Beschwer Klage auf erneute Ab-
rechnung der Heizkosten 
Eine Wohnungseigentümergemein-
schaft hatte ihren Wärmelieferan-
ten auf Erteilung einer neuen Ab-
rechnung verklagt, weil sie der Auf-
fassung war, die Abrechnung ent-
spräche nicht der HeizkV. Sie unter-
lag erstinstanzlich. Die Berufung 
wurde als unzulässig verworfen, 

weil die erforderliche Beschwer von 
600 € nicht erreicht sei. Die Rechts-
beschwerde zum BGH hatte keinen 
Erfolg. Nach dem Beschluss des BGH 
vom 5.10.2021 bemisst sich der 
Wert der Beschwer nach dem finan-
ziellen Aufwand, den die Beklagte 
mit der Erstellung der Heizkostenab-
rechnung trifft. Die Beschwerdefüh-
rerin habe nicht aufgezeigt, dass der 
Richter, der insoweit bei dieser Be-
wertung nach eigener Lebenserfah-
rung und Sachkenntnis schätzen 
dürfe, ein Ermessensfehler unter-
laufen sei, VIII ZB 83/20. 
 
Erstattungsfähigkeit der Kosten ei-
nes Anwalts „am 3. Ort“ 
Im Beschluss vom 14.9.2021 ent-
schied der VIII. Zivilsenat über die 
Erstattungsfähigkeit der zusätzli-
chen Kosten bei der Beauftragung 
eines Anwalts am 3. Ort, einem An-
walt also, der weder im Gerichtsbe-
zirk des anhängigen Rechtsstreits, 
noch am Ort des Mandanten seine 
Kanzlei unterhält. 
 

Der Senat entschied, dass die Kosten 
grundsätzlich erstattungsfähig sind. 
Regelmäßig habe keine zusätzliche 
Prüfung zu erfolgen, ob die Einschal-
tung gerade dieses Anwaltes not-
wendig sei. Eine Ausnahme des Prü-
fungserfordernisses machte der Se-
nat nur für den Fall, dass der Man-
dant seinen allgemeinen Wohnsitz 
im Gerichtsbezirk des Rechtsstreits 
habe und dennoch einen auswärti-
gen Anwalt mandatiere, VIII ZB 
85/20. 
 
Keine Übergangsregelung für 
Streitwert 
Nach einem Beschluss des V. Zivilse-
nates vom 30.9.2021 bemisst sich 
der Streitwert für eine vor dem 
1.12.2020 eingereichte Beschluss-
anfechtungsklage (also nach WEG 
a.F.) für alle nachfolgenden Instan-
zen weiterhin nach § 49a GKG a.F., 
§ 48 Abs. 5 WEG analog. Die allge-
meine Übergangsvorschrift nach 
§ 71 Abs. 1 S. 2 GKG sei nicht an-
wendbar, V ZR 258/20. 
 

Es grüßt herzlich  
Ihr  

 
Heinz G. Schultze 
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Haftungsklage des Versicherers ist 
WEG-Streitigkeit 
Eine Versicherung musste einen 
Wasserschaden in Köln in Höhe von 
rund 6.500 € regulieren. Die Versi-
cherungsnehmer erlitten zweimal 
hintereinander einen Schaden an ih-
rem Hausrat, nachdem die Eigentü-
mer in der Wohnung darüber 
Schwierigkeiten mit einer dichten 
Leitung an ihrer Spülmaschine hat-
ten. Die Versicherung nahm die 
Nachbarn nach § 86 VVG aus über-
gegangenem Recht in Anspruch. Das 
Landgericht Köln erklärte sich für 
unzuständig. Die sachliche Zustän-
digkeit des Amtsgerichts ergäbe sich 
aus § 43 Abs. 2 WEG i.V.m. § 23 Nr. 
2c GVG. Es handele sich um eine 

WEG-Streitigkeit. Es bleibe eine 
WEG-Streitigkeit, auch wenn der 
Anspruch durch einen Rechtsnach-
folger und sei es im Wege der Legal-
zession nach § 86 VVG geltend ge-
macht würde, Beschluss vom 
29.10.2021, 11 O 6/21, IBRRS 2021, 
3451. 
 
Sonderkündigungsrecht des Erste-
hers 
Nach § 57 ZVG, § 566 BGB tritt der 
Ersteher eines Grundstücks mit dem 
Zuschlag in ein bestehendes Miet-
verhältnis  ein.  Er kann den Mietver-
trag ordentlich zum erstmöglichen 
Termin kündigen (Sonderkündi-
gungsrecht). Dies gilt nach einem 
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 

15.9.2021 auch dann, wenn im 
Wohnraummietvertrag das Recht 
des Vermieters zur Eigenbedarfs-
kündigung ausgeschlossen ist und 
der Ersteher wegen Eigenbedarf ge-
kündigt hat. Der Ersteher trete nicht 
nur nach § 566 BGB in das Mietver-
hältnis ein; dann wäre er an die Kün-
digungsbeschränkung gebunden 
(vgl. BGH-Urteil vom 16.10.2013, 
VIII ZR 57/13 – ZIV 2013, 62). Die ge-
setzliche Anordnung in § 57a ZVG 
beim Erwerb durch staatlichen Ho-
heitsakt überlagerten die zivilrecht-
lichen Regelungen, VIII ZR 76/20. 
 
 

 
 
 

Immobilienrecht 
 

Zur Sonderrechtsfähigkeit von Freiland-Photovoltaikmodulen 
 

 
 
Die Urteile des Bundesgerichts-
hofs vom 22.10.2021 setzten 
sich gleich mit vier – teils diver-
gierenden - OLG-Urteilen ausei-
nander. Es ging um die rechtlich 
wesentliche Frage, wer Eigentü-
mer von Bauteilen einer Fotovol-
taikanlage (Module mit Unter-
konstruktion) ist. Wissen wollte 
das ein Insolzvenzverwalter ei-
ner Kapitalanlagegesellschaft 
(Errichtergesellschaft), die in die 
Insolvenz gefallen war. Aus-
gangspunkt des Streits war ein 
Anlagemodell, bei dem eine Ge-
sellschaft auf angemieteten, 
fremden Grund und Boden 

Photovoltaikanlagen, bestehend 
aus einer gerüstartigen Unter-
konstruktion, darauf angebrach-
ten 5.000 Photovoltaikmodulen 
sowie weiteren technischen Ein-
richtungen, wie Gleichrichtern, 
errichtet hatte. Die Module mit 
Unterkonstruktion wurden im 
Anschluss an 65 Kapitalanleger 
verkauft und diese vermieteten 
diese Bauteile wiederum an eine 
andere Gesellschaft, die ein 
Tochterunternehmen der Er-
richtergesellschaft war. Die Er-
richtergesellschaft fiel in die In-
solvenz.  
 
Mutmaßlich war nun für den In-
solvenzverwalter von großem In-
teresse, ob die Errichtergesell-
schaft weiterhin Eigentümerin 
der 5.000 Module mit Unterkon-
struktion war (dann könnte er 
die Anlagen veräußern und den 
Geldfluss zur Insolvenzmasse zie-
hen) oder die Kapitalanleger 
(dann könnte er die Anlage auch 

veräußern, müsste aber unter 
Abzug von 9% „Bearbeitungsge-
bühr“ den erzielten Kaufpreis an 
die Kapitalanleger auszahlen). 
 
Die Frage der Eigentümerstel-
lung hing wesentlich davon ab, 
ob diese Bauteile der Photovol-
taikanlage überhaupt sonder-
rechtsfähig sind, also die einzel-
nen Bauteile im Eigentum unter-
schiedlicher Personen stehen 
können oder zwingend alles zu-
sammen nur einem Eigentümer 
gehören kann. Das Gesetz hält 
hierzu Regelungen im Allgemei-
nen Teil des BGB bereit. Der Ge-
setzgeber will im wahrsten Sinne 
des Wortes mit den Regelungen 
vermeiden, dass Vermögens-
werte zerschlagen werden, weil 
die Bestandteile unterschiedli-
chen Eigentümern zustehen, die 
damit unterschiedlich verfahren 
wollen. 
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Die Frage, ob ein Bestandteil ei-
ner Sache sonderrechtsfähig ist, 
beantwortet das Gesetz unter-
schiedlich je nachdem, ob es sich 
um eine Mobilie oder eine Im-
mobilie handelt. Der Bundesge-
richtshof hatte beide Fragen zu 
prüfen und zu beantworten. 
 
In den Urteilen vom 22.10.2021 
führte der V. Zivilsenat aus, dass 
die Kapitalanleger nur dann Ei-
gentümer der Module mit Unter-
konstruktion geworden sein kön-
nen, wenn sie im Zeitpunkt der 
erklärten Übereignung weder 
wesentliche Bestandteile des 
Grundstücks (§ 94 Abs. 1 BGB), 
noch der Photovoltaikanlage in 
ihrer Gesamtheit (§ 93 BGB oder 
§ 94 Abs. 2 BGB) waren. Zutref-
fend hätten die Berufungsge-
richte ausgeurteilt, dass die Mo-
dule nicht wesentliche Bestand-
teile des Grundstücks waren, 
weil die Photovoltaikanlage nicht 

fest mit dem Grund und Boden 
verbunden waren (§ 94 Abs. 1 
BGB) und überhaupt nur zu ei-
nem vorübergehenden Zweck 
mit dem Grund und Boden ver-
bunden wurden (sog. Scheinbe-
standteil, § 95 BGB). Die Module 
seien auch keine Bestandteile ei-
nes Gebäudes im Sinne von § 94 
Abs. 2 BGB. Ein Gebäude setze 
regelmäßig voraus, dass etwas 
mit Baustoffen „Gebautes“ von 
solcher Größe und Komplexität 
geschaffen wurde, dass die Be-
seitigung die Zerstörung oder 
wesentliche Beschädigung und 
den Verlust der Funktionalität 
der Sache zur Folge hätte. Dies 
träfe auf die Unterkonstruktion 
mit den aufgebrachten Photovol-
taikmodulen nicht zu. Ein Ge-
bäude sei daher nicht gegeben. 
 
Allerdings könne es sein, dass die 
Module mit Unterkonstruktion 
wesentliche Bestandteile der 

Gesamtanlage nach § 93 BGB 
seien. Ein wesentlicher Bestand-
teil einer Mobilie sei dann anzu-
nehmen, wenn der gedachte 
Ausbau zu einer Zerstörung oder 
wesentlichen Verschlechterung 
der Anlage führen würde. Dies 
beurteile sich danach, ob der ge-
dachte Ausbau durch vergleich-
bare Bauteile auf dem Markt 
hätte ersetzt werden können. 
Aufgrund der kurzen Zeitspanne 
zwischen Errichtung der Anlage 
und der Übereignung an die Ka-
pitalanleger sei hiervon grund-
sätzlich auszugehen. Dem Insol-
venzverwalter müsse aber die 
Gelegenheit gegeben werden, 
dies darzulegen und ggf. zu be-
weisen. Hierzu wurden die 
Rechtsstreitigkeiten wieder an 
die Vorinstanzen zurück verwie-
sen, V ZR 225/19, V ZR 8/20, V ZR 
44/20, V ZR 69/20.

 
 

Ich gebe für die Pflege – nicht immer eine gute Idee 
 
Eigentlich stammt der Spruch 
aus dem Erbrecht (Hergabe für 
Hingabe), er ist aber in leicht ab-
gewandelter Form auch in ande-
ren Lebensbereichen in seiner 
Problematik zutreffend, wie der 
nachfolgende Fall zeigt, der es 
vom Landgericht Hagen bis zum 
Bundesgerichtshof schaffte. 
 
Mit notariellem Vertrag vom 
20.11.2013 übertrug der 1944 
geborene Kläger seiner Schwes-
ter sein mit einem Wohnhaus be-
bautes Grundstück. Er hatte zu-
vor einen schweren Herzinfarkt 
erlitten und war pflegebedürftig 
geworden. Als Gegenleistung be-
stellte die Schwester ihrem Bru-
der an der Immobilie ein lebens-
langes Wohnrecht an bestimm-
ten Räumen des Gebäudes und 

verpflichtete sich, ihn lebenslang 
zu betreuen und zu pflegen. Die 
Schwester wurde als Eigentüme-
rin im Grundbuch eingetragen 
und bezog zusammen mit ihrem 
Ehemann, ihrer Tochter und ih-
rem Schwiegersohn die verblie-
benen Räume des Hauses.  
 
In der Folgezeit kam es zu Frikti-
onen unter den Geschwistern. 
Schon wenige Monate später, 
bereits im März 2014 stellte die 
Schwester ihre Pflegeleistungen 
ein. Noch im selben Monat er-
klärte ihr Bruder den Rücktritt 
vom Vertrag. Er führte aus, dass 
ihn seine Schwester bedrängt 
und genötigt habe. Im Anschluss 
hieran klagte der Bruder die 
Rückübereignung der Immobilie 

ein und unterlag in den ersten 
beiden Instanzen. 
 
Das Oberlandesgericht Hamm 
führte im Berufungsurteil aus, 
der Bruder habe nach § 323 Abs. 
1 BGB keinen Anspruch auf Rück-
übereignung des Grundstücks. 
Zwar habe die Schwester die im 
Gegenseitigkeitsverhältnis ste-
henden Verpflichtungen nicht 
mehr erfüllt. Der Bruder hätte 
aber unter Fristsetzung konkrete 
Pflegeleistungen verlangen müs-
sen, was nicht erfolgt sei. Sein 
Rücktritt sei daher unwirksam. 
Hiergegen wandte sich der Bru-
der mit seiner Revision an den 
BGH; mit Erfolg.  
 
Im Urteil vom 9.7.2021 führte 
der BGH aus, dass der Kläger 
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nicht nach § 323 Abs. 1 BGB vom 
Vertrag zurückgetreten sei, weil 
die Gegenleistung ausgeblieben 
sei. Vielmehr gründe er sein 
Rückübereignungsverlangen auf 
ein triefgreifendes Zerwürfnis 
unter den Geschwistern, was es 
ihm unzumutbar mache, weitere 
Pflegeleistungen seiner Schwes-
ter entgegen zu nehmen. Es läge 
damit ein Fall des Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage gemäß 
§ 313 Abs. 3 BGB vor.  
 
Nach § 313 Abs. 3 BGB habe der 
Wegfall der Geschäftsgrundlage 

nicht generell die Auflösung des 
Vertrages zur Rechtsfolge. Viel-
mehr werde der Vertrag nur auf-
gelöst, wenn die Anpassung des 
Vertrages nicht möglich oder ei-
ner Partei nicht zumutbar sei. Ob 
das der Fall sei, habe das Beru-
fungsgericht nicht geprüft. Der 
Fall wurde daher zurückverwie-
sen. Das OLG habe zu prüfen, ob 
dem Bruder eine Vertragsanpas-
sung zumutbar sei. Denkbar sei, 
dass die Schwester statt Pflege-
leistungen Geldleistungen er-
bringe, die aber besichert sein 
müssten. Denkbar sei auch ein 

fester Kapitalbetrag, was die Be-
zahlung eines nachträglichen 
Kaufpreises bedeuten würde. 
Nur wenn diese Alternativen 
nicht möglich oder zumutbar 
seien, könne der Bruder die 
Rückübereignung der Immobilie 
verlangen. Da in dem Vertrag 
Dienstleistungselemente enthal-
ten seien, komme kein Rücktritt 
mit Rückgewähr der wechselsei-
tig empfangenen Leistungen in 
Betracht, sondern nur eine Auf-
lösung des Vertrages für die Zu-
kunft, V ZR 30/20.

 
 

Prozesszinsen und Verzugszinsen 
 
Zinsen werden allzu oft vernach-
lässigt, dabei kommen über viele 
Jahre eines Rechtsstreits nicht 
selten fünfstellige Beträge zu-
stande. Im Urteil des Bundesge-
richtshofs vom 2.7.2021 waren 
allein solche Zinsbeträge Streit-
gegenstand. Der Wohnungskäu-
fer war vom Kaufvertrag wegen 
Fehlberatung des Verkäufers zu-
rück getreten. Er klagte auf Rück-
zahlung des Kaufpreises zuzüg-
lich Prozesszinsen gegen Rück-
übereignung der Wohnung. Auf 
diese Weise kamen 141.300 € für 
die Wohnung und 27.453,07 € 
Prozesszinsen zusammen, die 
ihm zugesprochen wurden. (An-
merkung: Prozesszinsen sind in 
der Höhe genauso wie Verzugs-
zinsen mit 5% - punkten über 
dem Basiszins gesetzlich festge-
setzt. Prozesszinsen sind ab 
Rechtshängigkeit zu entrichten. 
Verzugszinsen gibt es dagegen 
nur, wenn der Schuldner mit der 
Zahlung in Verzug ist). Daneben 
wurde antragsgemäß festge-
stellt, dass der Verkäufer jeden 
darüber hinausgehenden Scha-
den aus dem gescheiterten 
Grundstückskauf zu ersetzen 

haben. Nun verlangte der Woh-
nungskäufer vom Verkäufer un-
ter Anrechnung der inzwischen 
erwirtschafteten Mieteinnah-
men Ersatz der Finanzierungs-
kosten (Darlehenszinsen) von 
insgesamt knapp 36.000 €. In 
den ersten beiden Instanzen 
konnte sich der Wohnungskäufer 
mit seiner Klage im Wesentli-
chen dursetzen.  
 
Der Verkäufer rief den BGH an 
und vertrat dabei die Auffassung, 
dass die im Vorprozess ausgeur-
teilten rund 27.000 € Prozesszin-
sen in Anrechnung zu bringen 
seien, so dass nur noch rund 
9.000 € geschuldeten seien. Der 
BGH gab ihm im Urteil vom 
2.7.2021 Recht. Prozesszinsen 
hätten – so der V. Zivilsenat in 
seinem Urteil – die Funktion, den 
Nachteil auszugleichen, den der 
Gläubiger dadurch erleide, dass 
er infolge nicht rechtzeitiger Zah-
lung des Schuldners daran gehin-
dert sei, einen ihn zustehenden 
Geldbetrag zu nutzen. Es dürfe 
aber auch keine Überkompensa-
tion stattfinden. Aus diesem 
Grunde könnten auch 

Prozesszinsen nicht neben Ver-
zugszinsen verlangt werden (RGZ 
92, 283), weil der Gläubiger für 
die Vorenthaltung seines Geldes 
sonst doppelt entschädigt 
würde. Richtig sei zwar die Dar-
stellung des Berufungsgerichts, 
dass der Anspruch auf Prozess-
zinsen auch das Verhalten des 
Schuldners sanktionieren solle, 
der seinen Gläubiger zu Unrecht 
zur Klageerhebung zwinge und 
damit einem Prozessrisiko aus-
setze. Prozesszinsen stellten in-
soweit einen verschuldensunab-
hängigen Risikozuschlag für den 
Schuldner dar, der es auf einen 
Rechtsstreit ankommen lasse 
und unterliege. Hierdurch solle 
dem Schuldner ein Anreiz für 
eine verzögerte Zahlung genom-
men und er zur alsbaldigen Erfül-
lung angehalten werden. Dieser 
Zweck rechtfertige es aber nicht, 
den eingetretenen Schaden mit 
einer Überkompensation zu be-
gegnen. Die bereits gezahlten 
Prozesszinsen seien daher auf 
den Ersatzanspruch der Finanzie-
rungkosten anzurechnen, V ZR 
95/20.
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Erstattungsfähige Maklergebühr als Schaden? 
 
Die Käuferin erwarb mit notariel-
lem Vertrag vom 6.6.2014 ein 
mit einem Wohnhaus bebautes 
Grundstück zu einem Kaufpreis 
von 710.000 €. Der Kauf wurde 
durch eine Maklerin vermittelt, 
die eine Provision von rund 
25.000 € erhielt. An das Finanz-
amt bezahlte die Käuferin nach 
Festsetzung Grunderwerbs-
steuer in Höhe von 23.800 €. 
 
Die Käuferin focht anschließend 
den Kaufvertrag wegen arglisti-
ger Täuschung nach § 123 BGB 
an. Sie erhob ferner Klage auf 
Rückzahlung des Kaufpreises 
Zug-um-Zug gegen Rückübertra-
gung des Grundstücks sowie auf 
Schadensersatz in Form von 
Notar- und Gerichtskosten von 
rund 9.000 € sowie der Makler-
provision und der Grunder-
werbssteuer. Das Landgericht 
wies die Klage ab. Das Beru-
fungsgericht gab der Klage 

hinsichtlich der Anfechtung 
statt. Es sprach auch die Scha-
densposition der Notar- und Ge-
richtskosten zu. Hinsichtlich der 
beiden anderen Schadensersatz-
positionen (Makler und Grunder-
werbssteuer) konnte die Käufe-
rin bei Gericht nicht durchdrin-
gen. Das Berufungsgericht ver-
trat die Auffassung, dass der 
Käuferin insoweit kein Schaden 
entstanden sei, weil sie die Mak-
lerprovision aufgrund der Ver-
nichtung des Kaufvertrages 
durch die erfolgreiche Anfech-
tung zurück verlangen könne 
und auch der Grunderwerbs-
steuerbescheid sei aufzuheben 
und die bezahlten Steuerbeträge 
zu erstatten. Hiergegen wandte 
sich die Käuferin mit ihrer Revi-
sion zum Bundesgerichtshof. 
 
Der Bundesgerichtshof führte im 
Urteil vom 24.9.2021 aus, dass 
die beiden abgewiesenen 

Schadensersatzpositionen einen 
ersatzfähigen Schaden auch 
dann darstellten, wenn die Käu-
ferin eine Erstattung von den 
Zahlungsempfängern (Makler 
bzw. Fiskus) verlangen könne. In 
analoger Anwendung von § 255 
BGB sei der Verkäufer allerdings 
nur Zug-um-Zug gegen Abtre-
tung der Erstattungsansprüche 
insoweit zum Schadensersatz 
verpflichtet. Soweit der VII. Zivil-
senat in Bezug auf die Grunder-
werbssteuer einen gegenteiligen 
Standpunkt eingenommen habe 
(vgl. BGH-Urteil vom 21.3.2002, 
VII ZR 493/00, BGHZ 150, 226, 
237) habe er auf Anfrage des V. 
Zivilsenats mitgeteilt, dass er da-
ran nicht mehr festhalte. Die bei-
den Positionen wurden der Käu-
ferin daher vom V. Zivilsenat zu-
gesprochen, V ZR 272/19. 

 
 

Zum Überbau durch eine Wärmedämmung 
 
Ein Eigentümer (Bauherr) in 
Nord-Rhein-Westfalen, dessen 
Haus bis an die Grenze zum 
Nachbargrundstück gebaut war, 
wollte eine Wärmedämmung an 
der Fassade aufbringen und bat 
beim Nachbarn um Erlaubnis, 
hierfür jedenfalls weniger als 25 
cm über die Grenze zu bauen. 
Der Nachbar verweigerte die Zu-
stimmung. Es folgte eine Dul-
dungsklage, in der sich der Bau-
herr mit seinem Begehren auf 
§ 23a NachbarG NW stützte. Die 
gesetzlichen Voraussetzungen 
seien erfüllt. Die Innendämmung 
könne mit vertretbarem Auf-
wand nicht realisiert werden und 

die Grenzüberschreitung falle 
geringer aus als 25cm. 
 
Über diese tatsächlichen Punkte 
erhob das Amtsgericht Köln 
Sachverständigenbeweis und 
gab der Klage statt. Die Berufung 
zum Landgericht Köln hatte Er-
folg. Das Landgericht vertrat die 
Auffassung, eine Duldungspflicht 
bestehe nicht, weil § 23a Nach-
barG NW nichtig sei. Der Bund 
habe von seiner konkurrieren-
den Gesetzgebungskompetenz 
für das bürgerliche Recht Ge-
brauch gemacht und die Materie 
in § 912 BGB abschließend einer 
Regelung zugeführt.  

Hiergegen wandte sich nun wie-
derum der Bauherr mit seiner 
Revision zum BGH. Der V. Zivilse-
nat führte im Urteil vom 
12.11.2021 aus, dass das Urteil 
des Landgerichts schon deshalb 
einer rechtlichen Überprüfung 
nicht stand halte, weil das aus 
Art. 100 Abs. 1 GG folgende Ver-
werfungsmonopol des Bundes-
verfassungsgerichts missachtet 
worden sei. Nach dem Grundge-
setz sei jedes Gericht verpflich-
tet, die Verfassungsmäßigkeit ei-
nes von ihm anzuwendenden 
Gesetzes selbständig zu prüfen. 
Ein Gesetz, das das Gericht für 
verfassungsgemäß erachte, 
müsse es anwenden (Art. 20 Abs. 
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3 GG). Hielte das Gericht das an-
zuwendende Gesetz für verfas-
sungswidrig, müsse es bei nach-
konstitutionellen Gesetzen eine 
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts einholen (konkre-
tes Normenkontrollverfahren). 
Das aus  Art. 100 GG folgende 
Verwerfungsmonopol des Bun-
desverfassungsgerichts diene 
dazu, die Autorität des unter der 

Herrschaft des Grundgesetztes 
tätigen Gesetzgebers zu wahren 
und sicher zu stellen, dass sich 
ein einzelnes Gericht nicht über 
den Willen des Gesetzgebers hin-
wegsetze, indem es einzelne Ge-
setze nicht anwende. 
Der Bundesgerichtshof selbst 
hatte keine Bedenken hinsicht-
lich der Verfassungsmäßigkeit 
des Gesetzes. § 1 Abs. 2 i.V.m. 

§ 124 EGBGB sehe einen Rege-
lungsvorbehalt für die Länder 
hinsichtlich der fraglichen Mate-
rie vor. Der Senat sah auch die 
tatbestandlichen Voraussetzun-
gen der Norm als erfüllt an. Der 
Nachbar wurde daher zur Dul-
dung der Grenzüberschreitung 
zum Zwecke der Anbringung ei-
ner Wärmedämmung verurteilt, 
V ZR 115/20.

 
 
 

Mietrecht 
 

Zum Umfang der Belegeinsicht 
 

 
 
Die Mieter einer Wohnung in 
Dresden begehrten von ihrer 
Vermieterin Einsicht in die der 
Betriebskostenabrechnung zu-
grunde liegenden Belege. In 
Streit geraten waren dabei ins-
besondere die Kosten für die 
Hausreinigung. Die Vermieterin 
war eine Gesellschaft, die in ei-
nem Konzern eingebunden war. 
Für die Hausreinigung hatte sie 
ein Schwesterunternehmen be-
auftragt. Das Schwesterunter-
nehmen führte die Arbeiten aber 
nicht selbst durch, sondern be-
auftragte Subunternehmer mit 
den Reinigungsarbeiten. Das 
Vertragsverhältnis zwischen Ver-
mietergesellschaft und Schwes-
ternehmen wurde im Laufe der 
Abrechnungsperiode mehrfach 
inhaltlich geändert. Zuerst war 

vereinbart, dass die Vermieter-
gesellschaft der Schwestergesell-
schaft alle Kosten zu erstatten 
habe, die dem Schwesterunter-
nehmen durch die Begleichung 
der Servicerechnungen des Sub-
unternehmers entstünden. Eine 
Servicegebühr oder ähnliches 
war daneben nicht geschuldet. 
Später wurde dies dahingehend 
geändert, dass eine konkrete 
Vergütung zwischen Vermieter-
gesellschaft und Schwesterge-
sellschaft vereinbart wurde. 
 
Die Mieter begehrten Einsicht in 
so ziemlich alle Unterlagen. In 
die Vertragsunterlagen mit Leis-
tungsverzeichnissen, Abrech-
nungen und den Rapporten zwi-
schen Vermietungsgesellschaft 
und Schwesterunternehmen so-
wie zwischen Schwesterunter-
nehmen und Subunternehmen. 
Das gerichtlich geltend ge-
machte Begehren wurde vom 
Amtsgericht Dresden zurückge-
wiesen. Die Berufung zum Land-
gericht hatte Erfolg. Mit der zu-
gelassenen Revision vermochte 
die Vermieterin das landgericht-
liche Urteil nochmals ein Stück 
weit zu drehen. 

In zwei Urteilen vom 27.10.2021 
(die jeweils unterschiedliche 
Zeiträume betrafen) erläuterte 
der BGH, dass hinsichtlich des 
Rechts auf Einsicht in die Abrech-
nungsbelege im vorliegenden 
Fall zu differenzieren sei zwi-
schen den Zeiten, in denen eine 
reine Kostenerstattung zwischen 
Vermietungsgesellschaft und 
Schwesterunternehmen verein-
bart war und den Zeiten, in de-
nen zwischen den beiden Unter-
nehmen eine konkrete Vergü-
tung vereinbart war. 
 
Nach § 259 Abs. 1 BGB habe der 
Vermieter die Belege, soweit sie 
üblicherweise erteilt werden, 
vorzulegen. Zu einer ordnungs-
gemäßen Abrechnung gehöre 
daher die Möglichkeit, auf Ein-
sicht in die der Abrechnung zu-
grunde liegenden Belege, soweit 
dies zur sachgerechten Überprü-
fung der Nebenkostenabrech-
nung oder Vorbereitung etwai-
ger Einwendungen notwendig 
sei (vgl. BGH-Urteil vom 
7.2.2018, VIII ZR 189/17 – ZIV 
2018, 5). Habe der Vermieter ei-
nen Dritten zur Erledigung der 
abgerechneten Leistungen 
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eingeschaltet, würden grund-
sätzlich auch die mit diesem ge-
troffenen Vergütungsregelungen 
und die erteilten Rechnungen 
vom Einsichtsrecht umfasst sein. 
Schalte der Dritte seinerseits 
Subunternehmer ein, um die ver-
einbarten Serviceleistungen zu 
erbringen, habe der Mieter kein 
Einsichtsrecht in dieses Vertrags- 
und Abrechnungsverhältnis. 
 
Das gelte ausnahmsweise dann 
nicht, wenn der Dritte mit dem 
Vermieter keine Vergütungsver-
einbarung getroffen habe, son-
dern nur vereinbart worden sei, 
dass der Vermieter dem Dritten 
die diesem entstandenen Auf-
wendungen (etwa für den Sub-
unternehmer) zu erstatten habe. 
Denn insoweit entspreche die 
Position des Dritten die des Ver-
mieters. Er sei rechenschafts-
pflichtig über die ihm entstande-
nen und zum Ersatz geforderten 
Kosten. Der Vermieter habe in-
soweit ein Einsichtsrecht und der 
Mieter gegenüber seinem Ver-
mieter gleichfalls, damit jeder für 
sich die Ordnungsgemäßheit der 
weiterberechneten Kosten über-
prüfen zu können. 
 
Entgegen den Einwendungen der 
Mieter sei es in der gegebenen 
Konstellation unerheblich, dass 

ein Schwesterunternehmen die 
Hausreinigung erbringe. Es han-
dele sich um zwei selbständige 
Unternehmen. Die im Schwes-
terunternehmen erwirtschafte-
ten Gewinne würden nicht der 
Vermieterin zugerechnet wer-
den. Eine von den Mietern be-
fürchtete „übermäßige Gewinn-
erzielung“ über die Betriebskos-
ten bestehe nicht. Die Mieter 
könnten nicht erwarten, dass das 
Schwesterunternehmen die Leis-
tungen ohne eigene Gewinne, al-
lein gegen Erstattung des Kos-
tenaufwandes erbringe. Es be-
stehe mieterseits kein Anspruch 
darauf, dass die Betriebskosten 
geringer ausfielen, als bei der 
Einschaltung eines fremden Un-
ternehmens. Dies ergäbe sich 
auch aus § 1 Abs. 1 BetrKV, wo-
nach der Vermieter selbst er-
brachte Sach- und Arbeitsleis-
tungen mit dem Betrag (ohne 
Umsatzsteuer) in der Betriebs-
kostenabrechnung ansetzen 
könne, die ein Drittunternehmen 
dafür verlangen würde (fiktive 
Kosten). 
 
Entgegen der Annahme des Be-
rufungsgerichts sei unerheblich, 
dass sich aus den Abrechnungen 
nur die Anzahl der Reinigungen 
ergäbe, nicht aber, welche kon-
kreten Leistungen in diesen 

Positionen enthalten seien. 
Denn die in den Abrechnungen 
erwähnten, mit dem Vertrag kor-
respondierenden Leistungen 
(Unterhaltsreinigung Treppen-
haus, Kellerreinigung, Reinigung 
der Gemeinschaftsräume und 
Glasreinigung) genügten in Ver-
bindung mit den Tätigkeitsnach-
weisen zur Überprüfung der Ab-
rechnung. Weitere Angaben, 
etwa wer diese Arbeiten wann 
und zu welcher Vergütung aus-
geführt habe, seien nicht erfor-
derlich. Die Angabe der aufwen-
deten Reinigungsstunden sei zu-
dem nicht erforderlich, nachdem 
vertraglich keine Abrechnung 
nach Stunden, sondern nach Ein-
heitspreisen je durchgeführter 
Tätigkeit vereinbart worden sei. 
Die begehrte weitergehende Ein-
sicht sei auch nicht erforderlich, 
um zu überprüfen, ob das Wirt-
schaftlichkeitsgebot eingehalten 
worden sei. Zur Überprüfung des 
Wirtschaftlichkeitsgebotes 
könnten die Mieter die in Rech-
nung gestellten Beträge mit den 
Preisen anderer Anbieter von 
Hausreinigungsarbeiten verglei-
chen. Die vom Schwesterunter-
nehmern erzielte Gewinnmarge 
sei für die Überprüfung der Ein-
haltung des Wirtschaftlichkeits-
gebotes unbeachtlich, VIII ZR 
102/21 und VIII ZR 114/21.

 
 

Zur zivilprozessualen Ermittlung der Vergleichbarkeit von Räumen i.S.d. HeizkV 
 
Die Mieterin bewohnte fünf 
Jahre lang eine Dachgeschoss-
Maisonette-Wohnung in einem 
Mehrfamilienhaus in Mainz. Der 
Vermieter rechnete die Jahre 
2013 bis 2015 jeweils fristgemäß 
ab, wobei die Heizkosten ent-
sprechend der mietvertraglichen 
Regelung zur Hälfte nach Fläche 
und im Übrigen nach Verbrauch 

verteilt wurden. Die Mieterin be-
anstandete die Abrechnungen 
jeweils. Nach der Prüfung des in 
der Wohnung eingebauten Wär-
memengenzählers stellte sich 
heraus, dass dieser einen Defekt 
aufwies. Er wurde 2016 ausge-
tauscht. Auch der Austauschzäh-
ler ermittelte die Werte nicht 
korrekt und wurde 2017 

ausgetauscht. Mit Schreiben 
vom 7.11.2016 erteilte der Ver-
mieter korrigierte Betriebskos-
tenabrechnungen für die Jahre 
2013 bis 2015, wobei er den auf 
die Mieterin entfallenden Ver-
brauch schätzte. Die Schätzung 
nahm der Vermieter vor, indem 
er teilweise Wohnungen im sel-
ben Haus, teilweise 
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Dachgeschoss-Maisonette-Woh-
nungen in anderen Wohnungen 
des Wohnkomplexes heranzog. 
Mit Schreiben vom 28.4.2017 
rechnete der Vermieter auch das 
Wirtschaftsjahr 2016 entspre-
chend ab. 
 
Die Mieterin bezahlte nicht. Der 
Vermieter klagte auf Bezahlung 
der Abrechnungssalden in Höhe 
von insgesamt 1066,22 €. Die 
Klage blieb in den Vorinstanzen 
erfolglos. Das Landgericht Mainz 
vertrat die Auffassung, dass die 
vom Vermieter angewandte 
Schätzmethode unzulässig sei. 
Zwar dürfe er bei einem Geräte-
ausfall nach § 9a HeizkV die Heiz-
kosten schätzen. Soweit er dabei 
den Verbrauch vergleichbarer 
Räume heranziehe, müssten sich 
diese im selben Gebäude befin-
den. Die Darstellung der bauli-
chen Übereinstimmung und die 
vom Vermieter angebotenen Be-
weismittel ließen zudem außer  
Betracht, dass die Gebäude mög-
licherweise später eine Verände-
rung erfahren hatten. 
 
Der BGH kassierte das landge-
richtliche Urteil mit Urteil vom 
27.10.2021. Das Landgericht 
Mainz könne sich bei seiner 
Rechtsauffassung auf einen Teil 
der Lehrmeinung stützen (vgl. 
Lammel, Heizkostenverordnung, 
4. A., § 9a Rn. 42, Schmidt-

Futterer/Lammel, Mietrecht, 
14.A. § 9a HeizkV, Rn. 24, Müko, 
Zehelein, BGB 8. A. § 9a HeizkV, 
Rn 5, u.a.), nicht jedoch auf das 
Gesetz. Der Heizkostenverord-
nung sei nicht zu entnehmen, 
dass die vergleichbaren Räume 
eine Vergleichbarkeit verlören, 
wenn sie sich nicht im selben Ge-
bäude befänden. Relevant sei, 
dass die Räume nutzungs-/tech-
nisch (Bausubstanz, Konstruk-
tion, Größe, Nutzungsart, Nut-
zungsintensität) vergleichbar 
seien und deren Daten aus dem-
selben Abrechnungszeitraum 
herangezogen würden. 
 
Diese Vergleichbarkeit war vom 
Berufungsgericht nicht geprüft 
worden. Der BGH wies den 
Rechtsstreit daher zurück an das 
Landgericht Mainz; das Landge-
richt werde daher – ggf. nach er-
gänzendem Sachvortrag nebst 
Beweisangeboten der Parteien – 
entsprechende Feststellungen 
nach der Maßgabe der Rechts-
auffassung des BGH nachzuholen 
haben. Der VIII. Zivilsenat wies in 
diesem Zusammenhang aus-
drücklich darauf hin, dass der An-
tritt eines Beweises durch Sach-
verständigengutachten nur eine 
Anregung an das Gericht dar-
stelle; dieses müsse ggf. den 
Sachverständigenbeweis nach 
pflichtgemäßen Ermessen von 
Amts wegen erheben, wenn 

seine eigene Sachkunde nicht 
ausreiche, um schlüssig vorge-
tragene und wirksame bestrit-
tene Tatsachen festzustellen. 
Dabei sei ein von Amts wegen 
einzuholendes Sachverständi-
gengutachten zur Frage der bau-
lichen Übereinstimmung der 
Wohnungen nicht bereits des-
halb als ungeeignet anzusehen, 
weil dem Sachverständigen mög-
licherweise kein Zutritt zu diesen 
Wohnungen verschafft werden 
könne, weil sich die insoweit 
nicht verpflichteten Wohnungs-
eigentümer weigerten, Zutritt zu 
gewähren. Die Beantwortung 
der Frage, ob eine Begutachtung 
geeignet sei, zur Aufklärung des 
Sachverhalts beizutragen, setze 
im Allgemeinen – und auch in 
diesem Fall – eine fachspezifi-
sche Sachkunde voraus. Das Be-
rufungsgericht habe bislang 
nicht dargelegt, dass es über 
diese Sachkunde selbst verfüge. 
Selbst wenn ein Betreten der 
Wohnungen und eine Bauteilöff-
nung nicht möglich sein sollte, 
sei nicht auszuschließen, dass ein 
Sachverständiger – beispiels-
weise aufgrund von Bauunterla-
gen und der Inaugenschein-
nahme der Gebäude von außen – 
Feststellungen zur baulichen 
Übereinstimmung der Wohnun-
gen treffen könne, VIII ZR 
264/19.

 
Keine Zusammenfassung verschiedener Kosten unter „Sonstige Betriebskosten“ 

 
In einem eher unscheinbaren 
Hinweisbeschluss des BGH vom 
6.7.2021 findet sich eine Auswei-
tung der Rechtsprechung zum 
Thema: Zusammenfassung von 
mehreren Kostenpositionen in 
der Betriebskostenabrechnung. 
Die Vermieterin forderte eine 

Betriebskostennachzahlung aus 
einer Abrechnung, in der sich 
auch die Position „Sonstige Be-
triebskosten“ fand. Darin waren 
die Kosten einer Trinkwasserun-
tersuchung, der Dachrinnenrei-
nigung sowie diverse Wartungs-
kosten zusammen gefasst. Das 

sei unzulässig, stellte der BGH 
fest. Wie der Rechtsprechung 
des VIII. Zivilsenates zu entneh-
men sei, dürften Kostenpositio-
nen grundsätzlich nicht zusam-
men gefasst werden (vgl. BGH-
Beschluss vom 24.1.2017, VIII ZR 
285/15 – ZIV 2017, 38: 
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unzulässige Zusammenfassung 
von Grundsteuer und Straßenrei-
nigung). Eine Ausnahme sei nur 
für solche Kostenarten zugelas-
sen, die einen engen Zusammen-
hang aufwiesen (vgl. BGH-Urteil 

vom 16.9.2009, VIII ZR 346/08 – 
ZIV 2009, 61 (Sach- und Haft-
pflichtversicherung unter der Po-
sition „Versicherung“), BGH-Ur-
teil vom 16.7.2009, VIII ZR 
340/08 – ZIV 2009, 46 (Eine 

Position für die Abrechnung der 
Kosten von Frisch- und Abwas-
ser, wenn die Umlage einheitlich 
nach dem durch einen Zähler er-
fassten Frischwasserverbrauch 
erfolgt), VIII ZR 371/19.

 
 

Instanzenstreit zur Schonfristzahlung 
 
Es war ein Aufbegehren des 
Landgerichts Berlin, das vom 
Bundesgerichtshof im Urteil vom 
13.10.2021 konsequent und in 
aller Deutlichkeit in die Schran-
ken gewiesen wurde. Der Wohn-
raummieter in Berlin minderte 
die Miete wegen eines angebli-
chen Mietmangels über Monate 
hinweg. Die Vermieterin erach-
tete die Minderung zumindest in 
dieser Höhe für unangebracht 
und kündigte den Vertrag fristlos 
und hilfsweise auch außeror-
dentlich. Nach Zustellung der 
Räumungsklage machte der Mie-
ter von der sogenannten Schon-
fristzahlung nach § 569 Abs. 3 Nr. 
2 BGB Gebrauch. Das Amtsge-
richt gab der Räumungsklage 
aufgrund der hilfsweise or-
dentlich ausgesprochenen Kün-
digung statt. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichts-
hofs kassiere die Schonfristzah-
lung nur eine außerordentliche 
Kündigung, nicht aber eine or-
dentliche Kündigung. 
 
Der Mieter legte Berufung zum 
Landgericht Berlin ein und ob-
siegte. Das Landgericht Berlin 
führte in den Urteilsgründen aus, 
dass entgegen der Ansicht des 
Bundesgerichtshofs die Wirkung 
der Schonfristzahlung sich auch 
auf die (hilfsweise erklärte) or-
dentliche Kündigung erstrecke. 
Dies ergebe sich aus der Norm 
selbst, einer analogen Anwen-
dung bedürfe es nicht. Der 

Bundesgerichtshof habe bei sei-
ner Auslegung unberücksichtigt 
gelassen, dass der Gesetzgeber 
die Systematik mit der Miet-
rechtsreform 2001 grundlegend 
geändert habe. Zwar werde in 
der Einleitung der Norm – „er-
gänzend zu § 543 Abs. 2 Nr. 3 
BGB – der Bezug zur fristlosen 
Kündigung hergestellt. Jedoch 
dürfe die Funktion dieser Einlei-
tung nicht mit einem Wortlautar-
gument verwechselt werden. 
Auch die - amtliche - Überschrift 
passe nicht. Indessen dürfe die 
Überschrift, den Normbefehl im 
Gesetzestext darunter nicht wi-
dersprechen oder könne deren 
Inhalt umgestalten. Weitere Ar-
gumente folgten, denen der 
Bundesgerichtshof insgesamt 7 
Seiten widmete, die er dann al-
lerdings auf den folgenden 21 
Seiten seiner Urteilsgründe wi-
derlegte. Die Auslegung des 
Landgerichts sei „rechtsirrig“, so 
der VIII Zivilsenat in den Urteils-
gründen im Urteil vom 
13.10.2021. Der Bundesgerichts-
hof halte an seiner ständigen 
Rechtsprechung fest (vgl. u.a. 
BGH-Urteil vom 15.2.2005, VIII 
ZR 6/04; BGH-Urteil vom 
11.1.2006, VIII ZR 364/04 – ZIV 
2006, 31; BGH-Urteil vom 
28.11.2007, VIII ZR 145/07 – ZIV 
2008, 3; BGH-Urteil vom 
10.10.2012, VIII ZR 107/12 – ZIV 
2012, 55, BGH-Urteil vom 
1.7.2020, VIII ZR 323/18 – ZIV 
2020, 52).  

Die Regelung in § 569 BGB er-
fasse nicht auch ordentliche Kün-
digungen. Dies ergäbe sich schon 
aus den Gesetzesmaterialien für 
die Mietrechtsreform 2001. In 
der einschlägigen BT-Drucksache 
(14/4553, S. 64) heiße es diesbe-
züglich: „Die Vorschrift (gemeint 
ist § 569 BGB) ergänze § 543 Ent-
wurf und enthält besondere Re-
gelungen zum außerordentli-
chen fristlosen Kündigungsrecht 
aus wichtigem Grund bei Wohn-
raummietverhältnissen.“ Ein 
durch das Bundesministerium 
der Justiz und Verbraucher-
schutz im Jahr 2016 vorgelegter 
Referentenentwurf sah vor, die 
Schonfristzahlung auf ordentli-
che Kündigungen zu erstrecken. 
Der Entwurf sei nicht Gesetz ge-
worden. Auch das Mietrechtsan-
passungsgesetz (BT-DrS 
19/4672, vgl. dazu ZIV 2018, 96) 
enthalte eine solche Änderung 
nicht. Ein dahingehender Antrag 
im laufenden Gesetzgebungsver-
fahren sei abgelehnt worden 
(BT-Plenarprotokoll 19/68, S. 
7830). Damit habe der Gesetzge-
ber (erneut) eine eindeutige Ent-
scheidung getroffen. Diese dürfe 
der an Gesetz und Recht gebun-
dene Richter (Art. 20 Abs. 3 GG) 
nicht aufgrund eigener rechtspo-
litischer Vorstellungen verän-
dern und durch eine eigene judi-
kative Lösung ersetzen.  
 
Der Rechtsstreit konnte nicht ab-
schließend vom BGH 



 

93  

entschieden werden, da noch 
tatsächliche Punkte zu klären 
waren. Das Berufungsgericht 
habe keine Feststellungen dazu 
getroffen, ob die ordentliche 
Kündigung die gesetzlichen Vo-
raussetzungen erfülle, insbeson-
dere sei offen, ob und in welcher 
Höhe die Miete aufgrund der gel-
tend gemachten Baumängel ge-
mindert war. Der BGH verwies 
daher den Rechtsstreit an das 
Landgericht Berlin – allerdings an 
eine andere Kammer – zurück, 
VIII ZR 91/20. 
 
Noch vor diesem Revisionsver-
fahren entschied der BGH mit 
Beschluss vom 12.10.2021 über 
die Beschwerde der Nichtzulas-
sung der Revision durch das 

Landgericht Berlin. Die Revision 
wurde zugelassen, wobei sich 
das Gericht insoweit maßgeblich 
auf die mehrfache Verletzung 
rechtlichen Gehörs der Vermie-
terin (Art. 103 Abs. 1 GG) stützte. 
Die Vermieterin hatte in dem 
Rechtsstreit mehrere Kündigung 
eingeführt, die – neben denen 
wegen Zahlungsverzuges (s.o.) – 
auf eine unberechtigte Unterver-
mietung der Wohnung gestützt 
waren. Das Landgericht hatte die 
Kündigungen als nicht rechtsge-
staltend bewertet, weil in ihnen 
nur Verdächtigungen und Mut-
maßungen geäußert worden 
seien. Eine weitere Kündigung 
wurde im Prozess darauf ge-
stützt, dass die Mieterin vorsätz-
lich wahrheitswidrig vorgetragen 

habe. Die Vermieterin hatte un-
ter Zeugenbeweisantritt vorge-
tragen, dass bei der Zustellung 
einer Kündigung nicht der Mieter 
in der Wohnung angetroffen 
wurde, sondern zwei Herren, die 
mitteilten, sie bewohnten eines 
der beiden Zimmer der Woh-
nung und würden die Adresse 
des eigentlichen Mieters nicht 
kennen. Auch dieser Vortrag sei 
in möglicherweise entschei-
dungserheblicher Weise über-
gangen worden. Ein Grund zur 
fristlosen Kündigung könne auch 
dann vorliegen, wenn sich eine 
Partei im Prozess unredlicher 
oder unverhältnismäßiger Mittel 
bediene (vgl. BGH-Urteil vom 
4.12.19985, VIII ZR 33/85, WuM 
1986, 60), VIII ZR 91/20.

 
 

 

Gewerbemietrecht 
 

Zum Eintritt in den Mietvertrag, wenn der Eigentümer nicht der Vermieter ist 
 

 
 
Ein Verein mietete in Itzehoe ein 
4.000 m² großes bebautes 
Grundstück mit einer Laufzeit 
von 10 Jahren von einer S-Grund-
stücksgesellschaft mbH (Vermie-
terin) an. Die Vermieterin war 
aber nicht Eigentümerin. Eigen-
tümerin war eine H-GmbH. Diese 
verkaufte das Grundstück weiter 
an eine P-GmbH und diese wie-
derum an die V. In dem Kaufver-
trag war geregelt, dass die V. mit 
Wirkung ab dem Übergabetag 
mit allen Rechten und Pflichten 
in den Mietvertrag eintrete. Die 

V. schrieb den Mieter (Verein) an 
und teilte mit, dass sie in den 
Mietvertrag eingetreten sei und 
nunmehr die Zahlungen an sie zu 
leisten seien. Der Mieter be-
zahlte dementsprechend ab 
2009 die Mieten an die V.. Mit 
Schreiben vom 2.1.2017 kün-
digte die V. den Mietvertrag or-
dentlich zum 30.6.2017, hilfs-
weise zum nächstmöglichen Ter-
min. Die Herausgabeklage der V. 
vor dem Amtsgericht Itzehoe 
hatte Erfolg. Die Berufung führte 
zur Klageabweisung. Mit zugelas-
sener Revision gelangte die Pro-
zessakte schließlich zum BGH 
nach Karlsruhe.  
 
Das Landgericht Itzehoe vertrat 
im Urteil die Auffassung, dass 
kein Anspruch auf Räumung der 
Liegenschaft aus § 546 Abs. 1 

i.V.m. § 578 BGB bestehe, weil 
der Mietvertrag durch die Kündi-
gung nicht beendet worden sei. 
Die V. sei in den von der S-Grund-
stücksgesellschaft begründeten, 
wirksam befristeten Vertrag in 
analoger Anwendung von § 566 
BGB eingetreten. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs sei die Norm analog 
auch auf solche Fälle anzuwen-
den, in denen ein Dritter im wirt-
schaftlichen Interesse des Eigen-
tümers die Vermietung vor-
nehme und dann das Mietobjekt 
veräußert werde. Dieses wirt-
schaftliche Interesse liege zwar 
nicht auf der Hand. Da die Fort-
führung des Vertrages im Kauf-
vertrag geregelt sei, läge ein 
gleichwertiger Anwendungsfall 
der Analogie vor. 
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Diesen rechtlichen Bewertungen 
vermochten die Richter beim 
BGH in ihrem Urteil vom 
27.10.2021 nicht zu folgen. Nach 
§§ 566 Abs. 1, 578 Abs. 2 BGB 
trete der Erwerber eines ge-
werblich vermieteten Haus-
grundstücks anstelle des Vermie-
ters in die sich während der 
Dauer seines Eigentums erge-
benden Rechte und Pflichten ein. 
Mit dem Eigentumsübergang 
entstehe ein neues Mietverhält-
nis zwischen dem Erwerber des 
Grundstücks und dem Mieter mit 
dem gleichen Inhalt, mit dem es 
zuvor mit dem Veräußerer be-
standen habe. Nach der gesetzli-
chen Anordnung finde die Rege-
lung allerdings nur dann Anwen-
dung, wenn das vermietete 
Grundstück durch den Vermieter 
veräußert werde. Die Regelung 
diene dem Schutz des Mieters. 
Seine Rechtsstellung solle durch 
die Veräußerung nicht beein-
trächtigt werden (Kauf bricht 
Miete nicht). Die Regelung stelle 
damit eine Durchbrechung des 
schuldrechtlichen Grundsatzes 
dar, wonach Rechte und Pflich-
ten nur zwischen den Personen 
entstehen, die das Schuldver-
hältnis eingegangen sind. Die Re-
gelung sei daher als Ausnahme-
vorschrift zu verstehen und dem-
entsprechend im Anwendungs-
bereich eng auszulegen. 
 
Für eine analoge Anwendung 
müsse neben dem Vorliegen ei-
ner planwidrigen Regelungslücke 
die Vergleichbarkeit der Sachver-
halte gegeben sein. Man müsse 

annehmen können, dass der Ge-
setzgeber bei einer Interessen-
abwägung ebenfalls den Rege-
lungsinhalt auf den alternativen 
Sachverhalt angewendet hätte. 
Auf dieser Grundlage habe der 
XII. Zivilsenat im Urteil vom 
12.7.2017 entschieden, dass die 
Vermietung eines Grundstücks 
mit Zustimmung des Eigentü-
mers und in dessen wirtschaftli-
chen Interesse ein vergleichba-
rer Sachverhalt sei (XII ZR 26/16 -
ZIV 2017, 65). In dem der Ent-
scheidung zugrunde liegenden 
Sachverhalt hatte der frühere Ei-
gentümer des Grundstücks für 
die Vermietung seiner Immobilie 
eine Grundstücksgesellschaft er-
richtet und für die Vermietung 
eine weitere Gesellschaft ge-
gründet, die auf Anweisung der 
Grundstücksgesellschaft die 
Mietverträge abschloss. Der Ge-
setzeszweck des § 566 BGB 
greife nicht nur dann, wenn der 
das Mietobjekt unmittelbar vom 
Eigentümer vermietet werde, 
sondern auch wenn eine dritte 
Person oder Gesellschaft, z.B. 
eine Hausverwaltung dafür vom 
Eigentümer eingesetzt werde. 
Auf diese Weise werde der ge-
setzliche Zweck umgesetzt, den 
Mieter in seinem Bestandsinte-
resse zu schützen, wenn der Ver-
mieter eine formalrechtliche 
Konstruktion verwende, die vom 
gesetzlichen Anwendungsbe-
reich ohne analoge Anwendung 
nicht erfasst werden würde. Der 
analogen Anwendung müssten 
aber auch Grenzen gesetzt wer-
den, weil sonst beispielsweise 

auch Fälle der Untervermietung 
hiervon erfasst würden. Der hier 
vorliegende Sachverhalt, bei 
dem die Kaufvertragsparteien 
eine Mietvertragsfortführung 
vereinbarten, genüge für eine 
analoge Anwendung nicht. Eine 
wirksame Vertragsübernahme 
setze zudem stets einen dreisei-
tigen Vertrag voraus (vgl. BGH-
Urteil vom 30.1.2013, XII ZR 
38/12 – ZIV 2013, 23), der nicht 
gegeben sei.  
 
Allerdings habe das Amtsgericht 
in seinem Urteil zutreffend aus-
geführt, dass zwischen den 
Streitparteien aufgrund der jah-
relangen Überlassung und Miet-
zinszahlung konkludent ein Miet-
vertrag zustande gekommen sei. 
Dieser Mietvertrag sei entgegen 
§§ 550 S. 1, 578 Abs. 2 BGB nicht 
schriftlich abgeschlossen wor-
den, so dass er nur für unbe-
stimmte Zeit galt und ordentlich 
kündbar war.  Der konkludent 
geschlossene Vertrag wahrte 
auch nicht die Schriftform, weil 
er inhaltsgleich schriftlich fixiert 
war (vgl. BGH-Urteil vom 
17.6.2015, XII ZR 98/13 – ZIV 
2015, 45), da nicht beide Ver-
tragsparteien des konkludent ge-
schlossenen Vertrages die Ver-
tragsurkunde unterzeichnet hät-
ten. Der konkludent geschlos-
sene Vertrag sei daher kündbar 
gewesen und durch die Kündi-
gung beendet worden. Der BGH 
stellte daher das amtsgerichtli-
che Urteil wieder her, XII ZR 
84/20.
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Zur Betriebs-und Offenhaltungsspflicht und Kündigungsrecht bei falscher Abrechnung 
 
Die Mieterin mietete 2012 in ei-
nem Einkaufszentrum in Berlin 
ein Ladengeschäft für 10 Jahre 
an. Das Einzelhandelsgeschäft 
vertrieb Fan,- Lizenz- und Ge-
schenkartikel sowie Accessoires. 
Im Mietvertrag war eine entspre-
chende Sortimentsbindung ver-
einbart und gleichzeitig der Kon-
kurrenz-, Sortiments- und Bran-
chenschutz für die Mieterin aus-
geschlossen. Ferner wurde eine 
Betriebs- und Offenhaltungs-
pflicht für die Zeit Montag bis 
Samstag von 9 bis 22 Uhr festge-
legt, wobei der Vermieterin ge-
stattet war, die Zeiten einseitig 
zu ändern. 
 
Die Vermieterin erstellte für die 
Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 
Betriebskostenabrechnungen, in 
denen sie Kosten für Brandwa-
chen umlegte, weil aufgrund ei-
nes Baumangels die Feueralarm-
übertragung nicht funktioniert 
habe. Die Mieterin wies darauf 
hin, dass die Umlage unberech-
tigt sei, weil es sich um Mangel-
beseitigungskosten handele. Ein 
anderer Mieter des Einkaufs-
zentrums wies darauf hin, dass 
die Umlage der Baufeinreini-
gung, die Geschirrlogistik und die 
Möblierung des Food-court nicht 
auf den Mieter umlagefähig 
seien.  Letzteres allein schon des-
halb, weil die Möblierung bereits 
gegenüber den Mietern des 
Food-Court abgerechnet worden 
sei und es sich deshalb um eine 
doppelte Umlage handele. 
 
Die Mieterin kündigte Ende De-
zember 2017 außerordentlich 
und öffnete das Ladenlokal zu-
nächst nicht mehr. Auf Antrag 
der Vermieterin erließ das Land-
gericht am 4.1.2018 eine Einst-
weilige Verfügung mit dem 

Inhalt, das Ladenlokal wieder zu 
betreiben. Mit Schreiben vom 
10.3.2018 kündigte die Mieterin 
erneut fristlos, weil die Betriebs-
kostenabrechnungen unzutref-
fend seien. Im Juni 2018 korri-
gierte die Vermieterin die Be-
triebskostenabrechnungen. 
 
Die Vermieterin erhob Haupt-
sacheklage zur Durchsetzung der 
Betriebs- und Offenhaltungs-
pflicht. Im Rahmen dieses 
Rechtsstreits kündigte die Miete-
rin abermals mit der Begrün-
dung, die Vermieterin habe bzgl. 
der Betriebskostenabrechnun-
gen im Verfahren auf Erlass der 
einstweiligen Verfügung vorsätz-
lich falsch vorgetragen. Die Klage 
wurde vom Landgericht abge-
wiesen. Auf die Berufung der 
Vermieterin verurteilte das Kam-
mergericht Berlin die Mieterin 
antragsgemäß unter Androhung 
der gesetzlichen Zwangsmittel, 
der vertraglich vereinbarten Be-
triebs- und Offenhaltungsver-
pflichtung nachzukommen. Hier-
gegen wandte sich die Mieterin 
mit ihrer Revision zum BGH.  
 
Die Revision war begründet. Das 
Urteil des Kammergerichts 
wurde aufgehoben und der 
Rechtsstreit zur weiteren Ver-
handlung zurück nach Berlin ver-
wiesen. Das Kammergericht ver-
tat in seinem Urteil die Auffas-
sung, die in siebenstelliger Höhe 
unzutreffende Umlage auf die 
Mieter genüge nicht, um eine 
Kündigung zu rechtfertigen. Die 
Mieterin habe nicht dargelegt, 
dass der Vermieterin insoweit 
Vorsatz, Täuschungsabsicht oder 
sonstige Unredlichkeit anzulas-
ten sei. Es könne sich um ein Ver-
sehen oder einen Rechtsirrtum 

handeln. Zudem sei die Betriebs-
pflicht zulässig vereinbart. 
 
Der BGH führte im Urteil vom 
6.10.2021 aus, dass die aufer-
legte Betriebs- und Offenhal-
tungspflicht keine unangemes-
sene Benachteiligung im Sinne 
von § 307 Abs. 1 BGB darstelle. 
Das gleiche gelte für die Aufhe-
bung des Konkurrenzschutzes 
und die Sortimentsbindung. Nur 
wenn in dieser Kombination die 
Sortimentsbindung sehr eng er-
folge, stelle dies eine unange-
messene Benachteiligung des 
Mieters dar (vgl. BGH-Urteil vom 
26.2.2020, XII ZR 51/19 – ZIV 
2020, 21). Wesentlicher Punkt 
bei dieser Betrachtung sei die 
Aufhebung des Konkurrenz-
schutzes. Denn bei ihm handele 
es sich um eine Einschränkung 
der Hauptleistungspflicht des 
Vermieters. Hierdurch könne der 
Vermieter Konkurrenzunterneh-
men mit gleichem oder ähnli-
chem Sortiment in der unmittel-
baren Nachbarschaft des Mie-
ters ansiedeln. Hierdurch gerate 
der Umsatz und die Geschäfts-
kalkulation des Mieters in Ge-
fahr. Bestehe daneben eine Be-
triebspflicht mit enger Sorti-
mentsbindung, fehle es ihm an 
Möglichkeiten, auf die Konkur-
renzsituation zu reagieren, in-
dem er die Kosten durch geän-
derte Öffnungszeiten senke oder 
das Sortiment anpasse. Wenn es 
in dieser Situation eine strenge 
Sortimentsbindung gäbe, könne 
der Mieter diese Anpassung 
nicht vornehmen. Vorliegend 
handele es sich indessen nicht 
um eine enge Bindung, so dass 
die Klausel wirksam sei. 
 
Die rechtliche Würdigung der au-
ßerordentlichen Kündigung 
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durch das Kammergericht veran-
lasste den BGH allerdings zur Kri-
tik. Nach § 543 Abs. 1 BGB liege 
ein wichtiger Grund zur außeror-
dentlichen fristlosen Kündigung 
vor, wenn dem Kündigenden un-
ter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalles die Fort-
setzung des Mietverhältnisses 
bis zum Ablauf der Kündigungs-
frist oder zur sonstigen Beendi-
gung des Mietverhältnisses nicht 
zugemutet werden könne. Ver-
mögensdelikte zum Nachteil des 
Mieters stellten stets einen Kün-
digungsgrund dar. Auch Unred-
lichkeiten des Vermieters bei der 
Abrechnung der Betriebskosten, 
wie etwa vorsätzlich falsche Ab-
rechnungen, rechtfertigten eine 
außerordentliche Kündigung, 
wenn der Vermieter dadurch 
seine Pflichten so nachhaltig ver-
letze, dass dem Mieter die Fort-
setzung des Mietverhältnisses 
nicht mehr zugemutet werden 
könne.  

Eine Unzumutbarkeit der Fort-
setzung könne sich daraus erge-
ben, dass der Vermieter nach 
entsprechenden Vorhalten des 
Mieters auf seiner fehlerhaften 
Abrechnung in nicht mehr ver-
tretbarer Weise beharre. Grund-
sätzlich bedürfe es vor einer 
fristlosen Kündigung einer vor-
herigen Abmahnung, § 543 Abs. 
3 BGB. Das gelte aber nach § 543 
Abs. 3 Satz 2 BGB nicht uneinge-
schränkt, wenn nach der Abwä-
gung der beiderseitigen Interes-
sen eine sofortige Kündigung ge-
rechtfertigt sei. Dies könne man 
annehmen, wenn die Vermiete-
rin zum Zeitpunkt der Kündigung 
bereits einen zumindest beding-
ten Vorsatz gefasst hatte, die Ab-
rechnung mit wahrheitswidrigen 
Angaben zu verteidigen. So habe 
die Vermieterin im Verfahren 
zum Erlass einer Einstweiligen 
Verfügung hinsichtlich der Be-
triebskostenabrechnung wahr-
heitswidrig vorgetragen. Dies 

hätte das Kammergericht veran-
lassen müssen, sich die Frage zu 
stellen, ob die Vermieterin be-
reits zum Kündigungszeitpunkt 
am 10.3.2018 nicht bereit war, 
berechtigten Einwendungen ge-
gen ihre Abrechnung nachzuge-
ben, sondern vielmehr gewillt 
war, die Abrechnungsfehler mit 
allen Mitteln bis hin zu falschem 
und irreführenden Prozessvor-
trag zu vertuschen. Wenn ein 
solcher Täuschungs- und Schädi-
gungsvorsatz der Vermieterin 
bereits zum Kündigungszeit-
punkt bestanden haben sollte, so 
stellte dies bereits einen Grund 
zur außerordentlichen Kündi-
gung dar. Dem hätte das Kam-
mergericht nachgehen müssen. 
Hierzu hätte es den Zeugenbe-
weisantritten der Mieterin ent-
sprechen müssen. Um dies nach-
zuholen verwies der BGH den 
Rechtsstreit zurück an die Vo-
rinstanz, XII ZR 11/20.

 
 
 

WEG-Recht 
 

Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche nach neuem WEG 
 

 
 
Die Wohnungseigentümerge-
meinschaft bestand nur aus zwei 
Einheiten. Eine Eigentümerin be-
saß neben der Wohnung noch 
ein Sondernutzungsrecht an zwei 
Stellplätzen. Der andere Eigentü-
mer errichtete 2018 eine Beton-
mauer mit einem Tor auf dem 
gemeinschaftlichen Grundstück. 

Die Eigentümerin verklagte den 
Mieteigentümer auf Beseitigung 
der Mauer mit Tor. Das Amtsge-
richt gab der Klage statt. Die Be-
rufung hatte Erfolg. Das Landge-
richt Frankfurt/M. entscheid mit 
Urteil vom 4.2.2021, dass die Ei-
gentümerin nicht mehr aktivlegi-
timiert sei. Seit der am 1.12.2020 
in Kraft getretenen WEG-Novelle 
stehe der Beseitigungsanspruch 
aus § 14 Nr. 1 WEG nur noch der 
Wohnungseigentümergemein-
schaft (§ 9a Abs. 2 WEG) zu, nicht 
mehr aber dem einzelnen Eigen-
tümer. Ein Beseitigungsanspruch 
bestünde auch nicht in Bezug auf 

das Sondernutzungsrecht, weil 
dieses durch die bauliche Ände-
rung in der Nutzungsmöglichkeit 
nicht beeinträchtigt werde. 
 
Die Revision zum BGH hatte Er-
folg. Rechtsfehlerfrei habe das 
Berufungsgericht angenommen, 
dass die Klägerin aus § 14 Nr. 1 
WEG nicht mehr aktivlegitimiert 
sei. Der Anspruch aus dem an die 
Stelle von § 15 Abs. 3 WEG a.F. 
getretenen § 14 Nr. 1 WEG sei 
seit 1.12.2020 allein der Gemein-
schaft zugewiesen (vgl. BGH-Ur-
teil vom 16.7.2021, V ZR 284/19 
– ZIV 2021, 76). Die Klägerin sei 
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aber dennoch prozessführungs-
befugt. Dem stünde auch § 9 
Abs. 2 WEG nicht entgegen. 
Diese Norm beziehe sich auf die 
Abwehr von Störungen, die das 
Gemeinschaftseigentum beträ-
fen. Unterlassungs- und Beseiti-
gungsansprüche nach § 1004 we-
gen Störungen im räumlichen 
Bereich des Sondereigentums 
könne der einzelne Wohnungsei-
gentümer auch nach der gesetz-
lichen Neuerung weiterhin selbst 
verfolgen (vgl. BGH-Urteil vom 
11.6.2021, V ZR 41/19- ZIV 2021, 
63). Entsprechendes gelte für 
das dinglich wirkende Son-
dernutzungsrecht. 
Nach der bis zum 30.11.2020 gel-
tenden Rechtslage konnte der In-
haber eines im Grundbuch einge-
tragenen Sondernutzungsrechts 
Störungen durch andere Woh-
nungseigentümer oder Dritte 
nach § 1004 BGB selbst 

abwehren (vgl. BGH-Urteil vom 
18.11.2016, V ZR 49/16 – ZIV 
2017, 22; BGH-Urteil vom 
21.10.2016, V ZR 78/16 – ZIV 
2017, 8) und Ansprüche aus § 
985 BGB und § 906 Abs. 2 BGB 
selbst geltend machen (vgl. BGH-
Urteil vom 25.10.2013, V ZR 
230/12 – ZIV 2013, 88). 
 
Daran habe auch § 9a Abs. 2 
WEG nichts geändert. Allerdings 
lägen die Voraussetzungen in Be-
zug auf das Sondernutzungs-
recht nicht vor, weil der Zugang 
bzw. die Zufahrt zum Stellplatz 
durch das Bauwerk nicht er-
schwert werde. 
 
Allerdings ergäbe sich aus-
nahmsweise eine Prozessfüh-
rungsbefugnis, weil die Woh-
nungseigentümerin den An-
spruch vor dem 1.12.2020 ge-
richtlich geltend gemacht habe. 

Wie der BGH im Urteil vom 
7.5.2021 (V ZR 299/19 – ZIV 
2019, 44) entschieden habe, er-
fordere der Rechtsgedanke in §                      
48 Abs. 5 WEG, dass die Prozess-
führungsbefugnis über den 
Rechtswechsel am 1.12.2020 
hinaus wirke, wenn dem Gericht 
nicht eine entgegenstehende 
schriftliche Äußerung des vertre-
tungsberechtigten Organs der 
Gemeinschaft (§ 9b WEG) zur 
Kenntnis gebracht werde. Auf 
die Entscheidungsbildung im In-
nenverhältnis, insbesondere die 
Wirksamkeit eines dazu gefass-
ten Beschlusses komme es nicht 
an. Danach sei die Eigentümerin 
prozessführungsbefugt, soweit 
es um den Anspruch aus § 1004 
Abs. 1 BGB wegen Störung des 
gemeinschaftlichen Eigentums 
gehe. Insoweit sei sie auch aktiv-
legitimiert, V ZR 48/21. 

 
 
 

Baurecht 
 

Enttäuschte Gewinnerwartung gestattet keine Preisanpassung über § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B 
 

 
 
Die Auftragnehmerin erhielt un-
ter Einbeziehung der VOB/B den 
Zuschlag, auf einem rund 2 ha 
großen Grundstück rund 4.500 
Bäume zu fällen und das Grund-
stück zu roden, um so das Grund-
stück für die vorgesehen Bebau-
ung vorzubereiten.  
 
Für das Fällen bot die Auftrag-
nehmerin einen Einheitspreis 

von 0,12 €/Baum an und für die 
Rodung von 0,11 €/m². Auf die 
Frage der Auftraggeberin, ob die 
Preise auskömmlich seien, legte 
die Auftragnehmerin ihre Urkal-
kulation offen. Diese setzte sich 
zusammen aus den Einzelkosten 
für die Arbeiten, Baustellenge-
meinkosten, Allgemeinen Ge-
schäftskosten und Gewinn. Fer-
ner erläuterte sie, dass sie mit ei-
nem Verwertungserlös von 60 € 
je Baum rechne, wovon sie der 
Auftraggeberin 15 € als Gut-
schrift gewähre. 
 
Die Auftragnehmerin führte die 
Arbeiten durch und erstellte ei-
nen Nachtrag, weil sich auf dem 

Grundstück nicht wie erwartet 
4.500 Bäume befunden hatten, 
sondern nur 1237. Sie forderte 
unter Verweis von § 2 Abs. 3 Nr. 
3 VOB/B die Vereinbarung eines 
neuen Einheitspreises. Dabei 
setzte sie  die fehlenden 3.263 
Bäume an und multiplizierte sie 
mit 45 €. Als die Auftraggeberin 
die Zahlung verweigerte, kam es 
zum Rechtsstreit. Die Klage blieb 
in den ersten beiden Instanzen 
erfolglos. Daran änderte auch 
die Revision zum BGH nichts. Der 
VII. Zivilsenat führte im Urteil 
vom 10.6.2021 aus, dass die Auf-
tragnehmerin kein Anspruch auf 
Preisanpassung nach § 2 Abs. 3 
Nr. 3 VOB/B zustehe. Der mit 
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dem Verkauf der Bäume erzielte 
Gewinn sei nicht Bestandteil des 
Einheitspreises gewesen. Die Re-
gelung in § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B 
diene dazu, den Vertragspar-
teien bei Mengenabweichungen 
Rechtssicherheit zu verschaffen. 
Könne der Auftragnehmer  bei 
einer Preisanpassung versteckte 

Sondererlöse geltend machen, 
würde der Auftraggeber mit Risi-
ken belastet, die im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses für ihn 
nicht abschätzbar seien. Dies 
liefe dem Sinn und Zweck der Re-
gelung zuwider. Die Gewinner-
wartung sei nicht Bestandteil des 
zwischen den Parteien 

ausgehandelten Äquivalenzver-
hältnisses, so dass eine Anpas-
sung weder über § 2 Abs. 3 Nr. 3 
VOB/B, noch über eine Anpas-
sung der Geschäftsgrundlage 
nach § 313 BGB geboten sei, VII 
ZR 157/20.

 
 
 

Versicherungsrecht 
 

Silikonnaht an der Dusche doch nicht versichert 
 

 
 
Ein Gebäude im Gerichtsspren-
gel Aschaffenburg erlitt einen 
Wasserschaden, der auf einer 
undichten Silikonnaht an der 
Duschtasse zurück zu führen 
war. Der Gebäudeeigentümer 
wollte den Schaden über seine 
Versicherung abwickeln. Seine 
Wohngebäudeversicherung 
lehnte jedoch eine Deckung ab. 
Dem Versicherungsvertrag wa-
ren die Allgemeinen Wohnge-
bäude-Versicherungsbedingun-
gen 2008 (VGB 2008) zugrunde 
gelegt. In Teil A VGB 2008 hieß es 
u.a.: 
 
§ 3 Leitungswasser 

1. Bruchschäden innerhalb 
von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Ent-
schädigung für innerhalb von 
Gebäuden eintretenden  
b) frostbedingte Bruchschä-
den an nachfolgend genann-
ten Installationen 

aa) Badeeinrichtungen, 
Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen…. 
2. Bruchschäden außerhalb 

von Gebäuden (…) 
3. Nässeschäden 

Der Versicherer leistet Ent-
schädigung für versicherte 
Sachen, die durch bestim-
mungswidrig austretendes 
Leitungswasser zerstört oder 
beschädigt werden oder ab-
handen kommen. 
Das Leitungswasser muss 
aus Rohren der Wasserver-
sorgung (Zu- und Ableitun-
gen) oder damit verbunde-
nen Schläuchen, den mit die-
sem Rohrsystem verbunde-
nen Schläuchen, den mit die-
sem Rohrsystem verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen 
oder deren wasserführenden 
Teilen, aus Einrichtungen der 
Warmwasser- oder Dampf-
heizung, aus Klima-, Wärme-
pumpen oder Solarheizungs-
anlagen, aus Wasserlösch- 
und Berieselungsanlagen so-
wie aus Wasserbetten und 
Aquarien ausgetreten sein. 
 

 

Der Eigentümer verklagte die 
Versicherung auf Bezahlung von 
rund 17.000 €. Die Klage hatte 
keinen Erfolg. Die Berufung war 
zum Teil erfolgreich. Die Versi-
cherung legte Revision ein, der 
Eigentümer schloss sich der Revi-
sion an.  
 
Die Revision hatte Erfolg. Der IV. 
Zivilsenat beim BGH entschied 
mit Urteil vom 20.10.2021, dass 
die Versicherung für die undichte 
Fuge nicht einzustehen habe, 
wie die Auslegung von § 3 Nr. 3 
Satz 2 VGB 2008 ergäbe. 
 
Allgemeine Versicherungsbedin-
gungen seien so auszulegen, wie 
ein durchschnittlicher, um Ver-
ständnis bemühter Versiche-
rungsnehmer sie bei verständi-
ger Würdigung, aufmerksamer 
Durchsicht und unter Berück-
sichtigung des erkennbaren 
Sachzusammenhangs verstehe. 
Dabei komme es auf die Ver-
ständnismöglichkeiten eines 
Versicherungsnehmers ohne 
versicherungsrechtliche Spezial-
kenntnisse und damit auch auf 
sein Interessen an. In erster Linie 
sei vom Bedingungswortlaut aus-
zugehen. Der mit dem Bedin-
gungswerk verfolgte Zweck und 
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der Sinnzusammenhang der 
Klauseln sei zusätzlich zu berück-
sichtigen. 
 
Bei der Frage, ob der Schadens-
fall ein versichertes Ereignis war, 
würde er unter § 3 zu dem Ergeb-
nis kommen müssen, dass ein 
Bruchschaden nicht gegeben 
sein kann. Es käme mithin nur ein 
Nässeschaden in Betracht. Inso-
weit müsse das Leitungswasser 
aus Rohren der Wasserversor-
gung (Zu- oder Ableitung) oder 
den mit diesem Rohrsystem ver-
bundenen sonstigen Einrichtun-
gen und wasserführenden Teilen 
oder aus Einrichtungen ausgetre-
ten sein. Die Silikonfuge gehöre 
eindeutig nicht zum Leitungssys-
tem. Es käme mithin nur in Be-
tracht, dass eine „Einrichtung“ 
betroffen sei. Eine Einrichtung 
sei aber nach allg. Sprachver-
ständnis eine technische Vorrich-
tung oder Anlage. Diese wird der 
Versicherungsnehmer in Anse-
hung einer Silikonnaht nicht er-
kennen können. 
 

Anhaltspunkte dafür, die Dusch-
wanne, die Fugen, die angren-
zenden Wände und die sonstigen 
Bauteile einer Dusche als „ein-
heitliche Einrichtung“ anzusehen 
sind, die über den Zulauf (Dusch-
kopf) und Ablauf (Abwasserlei-
tung) mit dem Rohrsystem ver-
bunden seien, könne der Versi-
cherungsnehmer entgegen der 
Ansicht des Berufungsgerichts 
den Bedingungen nicht entneh-
men.  Eine Einbeziehung der Du-
sche als Sachgesamtheit, wie sie 
von der Gegenauffassung (teils 
mit abweichenden Klauselfas-
sungen OLG Schleswig r+s 2015, 
449 – ZIV 2015, 62, OLG Naum-
burg r+s 2019, 203, OLG Frank-
furt VersR 2010, 1541) angenom-
men würde, sei der Klausel nicht 
zu entnehmen. Das Wort „sons-
tigen“ vor dem Begriff „Einrich-
tungen“ verdeutliche, dass diese 
Einrichtungen eine mit den zuvor 
genannten Rohren und Schläu-
chen vergleichbare Qualität ha-
ben müssten, was nicht der Fall 
sei. 
 

Die Erkenntnis, dass Duschen in 
ganz unterschiedlicher baulicher 
Gestaltung ausgeführt würden 
(auch niveaugleiche Duschtas-
sen, Duschräume) lasse erken-
nen, dass die teils kaum abgrenz-
baren Duschbereiche nicht als 
mit dem Rohrsystem verbun-
dene Einrichtung verstanden 
werden könnten. Der Versiche-
rungsnehmer erwarte von seiner 
Wohngebäudeversicherung ei-
nen umfassenden – soweit sich 
aus ihr keine Einschränkungen 
ergeben – lückenlosen Schutz 
(vgl. BGH-Urteil vom 12.7.2017, 
IV ZR 151/15 – ZIV 2017, 55). In 
dieser Erwartung würde er durch 
das vorliegenden Klauselwerk 
nicht enttäuscht. Vielmehr 
würde er erkennen, dass der Ver-
sicherungsschutz nur für Was-
seraustritte aus den im Klausel-
werk genannten Quellen gelte. 
Die Versicherung sei daher leis-
tungsfrei. Die Revision war infol-
gedessen begründet, die An-
schlussrevision wurde abgewie-
sen, IV ZR 236/20.

 
 

 
 
Veranstaltungen 
    

Seminarübersicht 
 

 Alle Preise netto** 
 

Erfolgreiche Mietverwaltung von Wohnraum/6h 
Referent: Dr. Harald Freytag, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht 

269,00 € 

In diesem Seminar wird die ganze Palette an rechtlichen Standardaufgaben für 
eine erfolgreiche Mietverwaltung behandelt. Vom Mietvertragsabschluss, über 
die Erstellung von Bk-Abrechnungen, Mietminderung und Mieterhöhungen, or-
dentliche und außerordentliche Kündigungen, usw. usf. 

Essen 05.05.2022 

Hamburg 12.05.2022 

 
 
 
 
 

 



 

100  

 
 

Neue Strukturen der WEG mit dem Schwerpunkt „rechtliche Stel-
lung des WEG-Verwalters in Wohnungseigentümergemein-
schaft“/5h 
Referent: Richter am Landgericht Dr. Peter Kieß, Landgericht Dresden 

 

249,00 € 

Der Gesetzgeber hat die Wohnungseigentümergemeinschaft mit dem seit dem 
1.12.2020 geltenden WEMoG mit einer ganz neuen Struktur versehen. Im Au-
ßenverhältnis ist der Verwalter nunmehr wie ein Organ Vertreter der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer. Auch im Innenverhältnis wurde alles neu 
strukturiert und organisiert. Zudem verlangt der Gesetzgeber bei Neubestellun-
gen ab dem 1.12.2022 den „zertifizierten Verwalter“. 

Das erste Praxisjahr hat gezeigt, dass bei allen Beteiligten viele Unsicherheiten 
über konkrete Aufgaben und Kompetenzen des Verwalters bestehen. Das Se-
minar dient dem Verständnis des neuen Rechts und will den Verwalter mit kon-
kreten Vorschlägen bei der Bewältigung des neuen Rechts unterstützen. 

Hamburg 16.06.2022 

Frankfurt/M. 30.06.2022 

Dresden 07.07.2022 

Leipzig 14.07.2022 

 

Die WEG-Versammlung und besonders schwierige Beschlussla-
gen auch in Zeiten der Corona und der WEG-Novelle/5h 
Referent: Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht 

 

199,00 € 

Die perfekte Vorbereitung für den nächsten Versammlungsmarathon in Zeiten 
der Corona und nach der neuen WEG-Novelle. Hier ist alles drin. Neben Übun-
gen zur Versammlungsleitung und Beschlussformulierung werden 10 beson-
dere Beschlussgegenstände, wie z.B. bauliche Änderungen oder die Verwalter-
wahl (vgl. BGH-Urteil vom 18.1.2019, V ZB 324/17) besprochen, bei denen der 
Verwalter besondere Vorsicht walten lassen muss. Natürlich gehören auch alle 
Formalitäten zur Ladung und Abhaltungen von Versammlungen dazu. 

Essen 02.06.2022 

Leipzig 09.06.2022 

Frankfurt/M. 23.06.2022 
 

Mangelverfolgung gegenüber dem Bauträger und Ersatzvor-
nahme/5h 
Referent: Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht 

 

199,00 € 

Ein schwieriges und haftungsträchtiges Terrain für den Verwalter. Der BGH hat 
in den letzten drei Jahren einige beachtenswerte Entscheidungen veröffent-
licht, die dem Verwalter Einiges abfordern. In Unkenntnis der Erfordernisse ent-
steht ein riesiger Berg Arbeit. Im Seminar werden Fristberechnungen und Be-
schlussanträge ebenso eingeübt, wie Checklisten für den Gutachtern und die 
Eigentümerversammlungen erarbeitet. Der erfahrene Referent bespricht 
ebenso taktische Überlegungen zur Verhandlungsführung mit dem Bauträger 
im Rahmen der Abnahme bzw. vor Ablauf der Gewährleistungsfrist. 

Essen 01.09.2022 

 

Erfolgreiche Mietverwaltung von Geschäftsräumen/5h  
Referent: Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht 

249,00 € 

Hinweis: Die Fortbildungsverpflichtung richtet sich an Wohnimmobilienverwalter. Das Seminar 
beinhaltet Themen, die nicht für die Verwaltung von Wohnimmobilien notwendig sind. Es wer-
den aber laufend Bezüge zum Wohnraummietrecht hergestellt. Das Zertifikat umfasst daher nur 
4 h (anstatt 5h). 
Der große Irrtum: Gewerbemietverwaltung ist einfacher, weil rechtlich mehr 
Gestaltungsfreiheit besteht. Unsere Teilnehmer staunen im Seminar, was sie 
alles falsch eingeschätzt haben. Erfahren Sie u.a., warum die Untervermie-
tungsanfrage zur Haftungsfalle für Sie wird warum die exakte Beschreibung des 
Mietzwecks so wichtig ist. Daneben werden alle wichtigen Themen wie Schrift-
form und Nebenkostenabrechnung auch abgehandelt. 

Dresden 15.09.2022 
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Mietminderung und Mieterhöhung/5h 
Referent: Dr. Harald Freytag, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht 

229,00 € 
Lässt der Mietverwalter Mietminderungen oder Mieterhöhungsmöglichkeiten 
auch ohne gesonderte vertragliche Vereinbarung im Verwaltervertrag außer 
acht, macht er sich haftbar (vgl. u.a. OLG Saarbrücken, Urteil vom 8.3.2006, 
NZM 2006, 878). Beide Aufgaben gehören zum Alltagsgeschäft des Mietverwal-
ters. Der erfahrene Referent und Mietanwalt macht sie fit für die notwendigen 
Schritte. 

Hamburg 22.09.2022 

Leipzig 29.09.2022 

**Alle genannten Preise (je Teilnehmer/in) sind Frühbucherpreise** bis circa 4 Wochen vor der Veranstaltung; das genaue 
Datum erfahren Sie unter www.verwalterakademie.de. Für alle Buchungen gelten unsere AGB und unsere Datenschutzbestim-
mungen (abrufbar unter www.verwalterakademie.de)  

 

 
Verbraucherpreisindex (VPI) 

Die Liste des Verbraucherpreisin-
dex basiert auf dem Indexbasis-
jahr 2015. Im Februar 2019 er-
folgte der Wechsel des Basisjah-
res 2010 auf 2015. Die Änderung 
des Basisjahres findet alle 5 Jahre 
statt. Das statistische Bundesamt 
überarbeitet dabei auch die sta-
tistischen Werte der letzten 5 
Jahre. Erforderlich wird dies vor 
allem aufgrund eines nachträg-
lich ermittelten, geänderten Ver-
braucherverhaltens. 
Vorstehende Darstellungen be-
ziehen sich auf Verträge mit In-
dexanpassung seit dem 

1.1.2003. Für ältere Zeiträume 
kann die Ermittlung der Ände-
rung vor allem dann Schwierig-
keiten bereiten, wenn die Ver-
tragsparteien es in der Vergan-
genheit versäumt haben, eine 
Anpassung durchzuführen oder 
ein anderer Index verwandt 
wurde. Das Statistische Bundes-
amt bietet unter dem folgenden 
Link einen Onlinerechner zur Be-
rechnung von Schwellenwerten 
und Veränderungsraten von 
Wertsicherungsklauseln, die auf 
Verbrauchpreisindizes basieren.  

Hinsichtlich des vormals vom 
Bundesamt für Statistik ermittel-
ten Index für die Lebenshaltung 
eines 4-Personen-Arbeitnehmer-
Haushalts wird auf die Umrech-
nungsmöglichkeit gemäß BGH-
Urteil vom 4.3.2009 (XII ZR 
141/07), ZIV 2009, 47 verwiesen.  
Soweit der Vertrag noch älter ist 
und/oder andere Indizes ver-
wendet wurden, berechnet das 
Statistische Bundesamt gegen 
eine Entgelt von 30 € auch diese 
Teuerungsrate. 

Basis: 2015  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Januar 98,5 99,0 100,6 102,0 103,4 105,2 106,3    

Februar 99,2 99,3 101,2 102,3 103,8 105,6 107,0    

März 99,7 100,0 101,4 102,9 104,2 105,7 107,5    

April 100,2 100,1 101,8 103,1 105,2 106,1 108,2    

Mai 100,4 100,6 101,8 103,9 105,4 106,0 108,7    

Juni 100,4 100,7 102,1 104,0 105,7 106,6 109,1    

Juli 100,6 101,1 102,5 104,4 106,2 106,1 110,1    

August 100,6 101,0 102,6 104,5 106,0 106,0 110,1    

September 100,4 101,0 102,7 104,7 106,0 105,8 110,1    

Oktober 100,4 101,2 102,5 104,9 106,1 105,9 110,7    
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November 99,7 100,5 102,1 104,2 105,3 105,0 110,5    

Dezember 99,7 101,2 102,6 104,2 105,8 105,5     

 
 
 

Verzugszinssätze 
 
Der Gläubiger kann nach dem 
Eintritt der Fälligkeit seines An-
spruchs den Schuldner durch 
eine Mahnung in Verzug setzen 
(§ 286 Abs. 1 S. 1 BGB). Der Mah-
nung gleichgestellt sind die Kla-
geerhebung sowie der Mahnbe-
scheid (§ 286 Abs. 1 S. 2 BGB). Ei-
ner Mahnung bedarf es nicht, 
wenn für die Leistung eine Zeit 
nach dem Kalender bestimmt ist, 
die Leistung an ein vorausgehen-
des Ereignis anknüpft, der 
Schuldner die Leistung verwei-
gert oder besondere Gründe den 
sofortigen Eintritt des Verzugs 
rechtfertigen (§ 286 Abs. 2 
BGB).Bei Entgeltforderungen 
tritt Verzug spätestens 30 Tage 
nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung ein; dies gilt gegen-

über einem Schuldner, der Ver-
braucher ist, allerdings nur, 
wenn hierauf in der Rechnung 
besonders   hingewiesen wurde, 
(§ 286 Abs. 3 S. 1 BGB). Im Streit-
fall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nöti-
genfalls auch den darauf enthal-
tenen Verbraucherhinweis) bzw. 
den Zugang der Mahnung bewei-
sen.  
Während des Verzugs ist eine 
Geldschuld zu verzinsen (§ 288 
Abs. 1 S. 1 BGB). Der Verzugszins-
satz beträgt für das Jahr fünf Pro-
zentpunkte bzw. für Rechtsge-
schäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, neun Pro-
zentpunkte (nur bei Entgelten) 
über dem Basiszinssatz (§ 288 
Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 BGB). 

Diese Regelung gilt erst seit 
29.7.2014. Davor belief sich die-
ser Zinssatz auf 8 %, Art. 229 § 34 
EGBGB. Nähere Informationen 
hierzu erhalten Sie auch in der 
ZIV 2014, S. 51. 
 
Der Basiszinssatz verändert sich 
zum 1. Januar und 1. Juli eines je-
den Jahres um die Prozent-
punkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Verände-
rung des Basiszinssatzes gestie-
gen oder gefallen ist. Bezugs-
größe ist der Zinssatz für die 
jüngste Hauptrefinanzierungs-
operation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Ka-
lendertag des betreffenden 
Halbjahres (§ 247 Abs. 1 S. 2, 3 
BGB). 

 
 
 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Zeitraum  Basis-
zins-
satz % 

Verzugs-
zinssatz % 

Entgelt ohne 
Verbraucher-
beteiligung % 

Zeitraum Basiszins-
satz % 

Ver-
zugs-
zins-
satz % 

Entgelt 
ohne 
Verbrau-
cher-be-
teiligung 
% 

1.1. bis 30.6.2002  2,57  7,57  10,57   1.1. bis 30.6.2012 0,12 5,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2002  2,47  7,47   10,47   1.7. bis 31.12.2012 0,12 5,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2003  1,97  6,97   9,97   1.1. bis 30.6.2013 -0,13 4,87 7,87 

1.7. bis 31.12.2003  1,22  6,22   9,22   1.7. bis 31.12.2013 -0,38 4,62 7,62 

1.1. bis 30.6.2004  1,14  6,14   9,14   1.1. bis 30.6.2014 -0,63 4,37 7,37 

1.7. bis 31.12.2004  1,13  6,13   9,13   29.7. bis 31.12.2014* -0,73 4,27 8,27 

1.1. bis 30.6.2005  1,21  6,21  9,21   1.1. bis 30.6.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2005  1,17  6,17   9,17   1.7. bis 31.12.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.1. bis 30.6.2006  1,37 6,37 9,37 1.1. bis 30.6.2016 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 6,95 9,95 1.7. bis 31.12.2016 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2007 2,7 7,7 10,7 1.1. bis 30.6.2017 -0,88 4,12 8,12 
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1.7. bis 31.12.2007 3,19 8,19 11,19 1.7. bis 31.12.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 8,32 11,32 1.1. bis 30.6.2018 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 8,19 11,19 1.7. bis 31.12.2018  -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 6,62 9,62 1.1. bis 30.6.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 5,12 8,12 1.1. bis 30.6.2020 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2020 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 5,12 8,12 1.1 bis 30.6.2021 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 5,37 8,37 1.7. bis 31.12.2021 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 28.07.2014* -0,73 4,27 7,27 1.1. bis 30.6.2022 -0,88 4,12 8,12 

 
* Zur  Änderung siehe Text  oben. 
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Der verantwortlicher Seitenanbieter ist für Inhalte unmittelbar verlinkter Seiten nur dann verantwortlich, wenn er sich den Inhalt zu eigen macht.  
Das ist der Fall, wenn er von diesen Inhalten positive Kenntnis hat und ihm möglich und zumutbar ist, die Nutzung rechtswidriger Inhalte zu 
verhindern. Für Inhalte von Sites, die mit hier verlinkten Seiten verlinkt sind (tiefere Linkebenen) haftet der verantwortliche Seitenbetreiber nicht. 
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Urheberrechtsschutz 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Bezug der ZIV 
 
Die in der ZIV veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Leitsätze, soweit es sich nicht um 
amtliche Leitsätze handelt. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil der ZIV darf ohne Geneh-
migung in Textform gleich in welcher Art und Weise zum Zwecke der Weiterverbreitung vervielfältigt oder datenbankmäßig zugänglich gemacht 
werden.  
 
Der Bezug der Zeitschrift für Immobilienverwaltungsrecht ist kostenlos. Ein Anspruch auf Weiterbelieferung besteht nicht. Exzerpte von Gerichts-
entscheidungen und Gesetzen führt zwangsläufig zu einem Informationsverlust. Die Zeitschrift dient daher nur der Information, dass sich eine 
Änderung oder Ergänzung in bestimmten Rechtsfragen ergeben hat. Die Information genügt nicht für eine Rechtsanwendung im Einzelfall. Hierzu 
ist die Lektüre der Originaltexte erforderlich. 
 
 
Datenschutzbestimmungen 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 

Verantwortlicher: Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, kanzleiansässig: Dufourstr. 23, 04107 Leipzig; bzw. Firma Die Verwalterakademie GmbH, 
ebenda, vertreten durch den Geschäftsführer Heinz G. Schultze, Dufourstr. 23, 04107 Leipzig;  

E-Mail:  verwalter@verwalterakademie.de  

Telefon: 0341/94038004 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung bei Anmeldung zum Newsletter ZIV – 
Zeitschrift für Immobilienverwaltungsrecht 



 

 

Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig unse-
ren Newsletter – ZIV – Zeitschrift für Immobilienverwaltungsrecht -  zu übersenden. Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe einer E-
Mail-Adresse ausreichend. 

Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende eines jeden Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Abmelde-
wunsch gerne auch jederzeit an verwalter@verwalterakademie.de senden. 

3. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie 
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbei-
tung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Grün-
den des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht 
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 
Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

4. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, 
haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall 
haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an  ZIV@kanzlei-schultze.de oder verwal-
ter@verwalterakademie.de  

5. Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Mani-
pulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaß-
nahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

6. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher 
Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der 
Website unter http://www.Verwalterakademie.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

 
 
 
 
ZURÜCK 
 


